20. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge im Hinblick auf die Begrenzung der Dauer der Aufeinanderfolge befristeter Arbeitsverträge und Ersetzungsverträge


(Belgisches Staatsblatt vom 6. Februar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


20. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge im Hinblick auf die Begrenzung der Dauer der Aufeinanderfolge befristeter Arbeitsverträge und Ersetzungsverträge


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In das Gesetz vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge wird ein Artikel 11quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 11quater - Unbeschadet der Artikel 10, 10bis und 11ter und unbeschadet von Artikel 104 des Sanierungsgesetzes vom 22. Januar 1985 zur Festlegung sozialer Bestimmungen darf die Gesamtdauer der Aufeinanderfolge eines oder mehrerer befristeter Arbeitsverträge oder Arbeitsverträge für die Ausführung einer genau bestimmten Arbeit und eines oder mehrerer Ersetzungsverträge, außer im Fall einer dem Arbeitnehmer zuzurechnenden Unterbrechung, zwei Jahre nicht überschreiten. Wird diese Dauer überschritten, unterliegt dieser Vertrag denselben Bedingungen wie unbefristete Verträge.

Für die Anwendung von Absatz 1 wird ein Ersetzungsvertrag, der sich an verschiedene aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge oder Arbeitsverträge für die Ausführung einer genau bestimmten Arbeit anschließt, die durch die Art der Arbeit oder aus anderen rechtmäßigen Gründen gemäß Artikel 10 gerechtfertigt sind, ein einziges Mal nicht berücksichtigt, wobei die Gesamtdauer dieser Aufeinanderfolge von Verträgen drei Jahre nicht überschreiten darf."


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am zehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Artikel 11quater des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge, eingefügt durch vorliegendes Gesetz, findet Anwendung auf Arbeitsverträge, die ab diesem Datum abgeschlossen werden. Für die Anwendung des vorerwähnten Artikels werden Arbeitsverträge, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes abgeschlossen wurden und die dem ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes abgeschlossenen Arbeitsvertrag in einer Aufeinanderfolge vorausgehen, ebenfalls berücksichtigt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 20. März 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

